
Abschließbar sofort bei Buchung, jedoch spätestens bis 30 Tage vor Reiseantritt. Liegen zwischen Reisebuchung und Reiseantritt weniger als 30 Tage, 
muss der Abschluss innerhalb von 3 Werktagen nach Reisebuchung erfolgen. Diese Informationen geben den Versicherungsumfang nur beispielhaft wieder. 

Die kompletten Bedingungen erhalten Sie bei Spirit. Sie können die Bedingungen auch im Internet unter www.hmrv.de, Unterpunkt Service, abrufen.
Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die aktuellen Versicherungsbedingungen der HanseMerkur Reiseversicherung AG (VB-RS 2008 (UR) und VB-KV 2008 (UR)).

Spirit-Komplettschutz in Europa für reisen bis 31 tage

Wichtige Informationen
f ü r  d i e  r e i s e

	 Wie schnell kann die Reise nicht angetreten werden, weil kurz vor Reisebeginn 
eine unerwartet schwere Erkrankung oder ein schwerer Unfall bei dir oder einem 
nahen Angehörigen eintritt. – Reiserücktritt mit finanziellen Folgen –

❍	 Absicherung hierfür durch eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung möglich!
	 (Ersatz der vertraglichen Stornokosten)

❍	 Ein absolutes Muss: die Reise-Krankenversicherung mit medizinisch sinnvollem 
Krankenrücktransport nach Deutschland und Kostenvorschuss gegenüber dem 
Krankenhaus im Ausland

❍	 Notfall-Service mit 24-Stunden-Notruf: Mehrsprachige Berater helfen dir kompetent 
im In- und Ausland – 365 Tage im Jahr

❍	 Entschädigung für Reisegepäck bei Verlust oder Beschädigung

❍	 Erstattung bei Reiseabbruch

Weitere 

Informationen 

und Abschluss

direkt bei 

Spirit

Da  h e r  un  s e r e  e m p f e h lun  g :

Reise-Rücktrittskosten-Versicherung1)

❍	 Versicherungssumme bis zur Höhe des jeweiligen Reisepreises

Reise-Krankenversicherung
Bei Krankheit oder Unfall im Ausland erstatten wir  
Ihnen die Kosten für:
❍	 ambulante Behandlung beim Arzt, Zahnarzt, 
	 Medikamente
❍	 stationäre Behandlung im Krankenhaus  

einschließlich Operationen
❍	 medizinisch sinnvolle Rücktransporte 
	 (auch Rettungsflüge)
❍	 kein Selbstbehalt

Notfall-Versicherung
❍	 Notruf-Service, weltweit – rund um die Uhr 

Reisegepäck-Versicherung
❍	 Versicherungssumme:	 1.500,– EUR je versicherte Person
❍	 kein Selbstbehalt

Urlaubsgarantie (Reiseabbruch-Versicherung)1)

❍	 zusätzlicher Kostenersatz bei Reiseabbruch, bei  
vorzeitiger oder verspäteter Rückreise

1)	 Kein Selbstbehalt!  
Einzige Ausnahme: Ambulant behandelte Erkrankung. 
In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20% des 
erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25,– 
EUR je versicherte Person.

Prämie
pro Person

24,– EUR

Falls Sie schon ausreichend 
versichert sind, besteht 
auch die Möglichkeit, die 
Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung für 17,– EUR 
einzeln zu buchen..

Kurzarbeit und Arbeits-

losigkeit der Eltern

Mitversichert

Ausgezeichnete Leistungen
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Sie interessieren sich für eine HanseMerkur Reiseversicherung – eine gute Wahl! 
Damit Sie einen schnellen Überblick über Ihre gewünschte Versicherung bekommen, bedienen Sie sich gerne an diesem Informationsblatt. Bitte beachten Sie aber, dass hier nicht 
abschließend alle Informationen zu Ihrem Vertrag aufgeführt werden. Den vollständigen Vertragsinhalt entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem Versicherungsschein 
und den Versicherungsbedingungen. Jeder unten aufgeführte Versicherungsschutz ist nur dann gültig, wenn Sie diesen konkret abschließen, also im von Ihnen gewählten Ver
sicherungsumfang enthalten ist!

Um welche Versicherungsart handelt es sich?
Ihre Versicherung ist eine zeitlich befristete Reiseversicherung. Der Umfang und die einzelnen Leistungen Ihres Vertrages werden vom gewählten Tarif bestimmt.

Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 

Die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung versichert die 

Übernahme der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre 

Reise aufgrund eines versicherten Ereignisses nicht an-

treten können. Zu den versicherten Ereignissen zählen  

u. a. eine unerwartete schwere Erkrankung, schwerer Unfall, 

Schwangerschaft. Die vollständige Leistungsbeschrei-

bung finden Sie in den Versicherungsbedingungen im 

Abschnitt „Reise-Rücktrittskosten-Versicherung“.

Urlaubsgarantie    

Haben Sie sich entschieden, die Urlaubsgarantie zu ver-

sichern, besteht der Versicherungsschutz für den Fall, 

dass Sie Ihre Reise aufgrund eines versicherten Ereignisses 

abbrechen, unterbrechen oder verlängern müssen. Wir 

erstatten Ihnen z. B. bei einem Reiseabbruch innerhalb 

der ersten Hälfte der Reisezeit (maximal 8 Tage) den vol-

len Reisepreis. Zu den versicherten Ereignissen zählen u. 

a. eine unerwartete schwere Erkrankung, schwerer Unfall, 

Schwangerschaft. Die vollständige Leistungsbeschrei-

bung finden Sie in den Versicherungsbedingungen im Ab-

schnitt „Reiseabbruch-Versicherung“.

Notfall-Versicherung    

Enthält Ihre Reiseversicherung eine Notfall-Versicherung, 

erhalten Sie im Notfall verschiedene Beistandsleistun-

gen. Hierzu gehören u. a. Such-, Rettungs- und Bergungs-

kosten bis 5.000,– EUR bei einem Unfall. Im Falle eines 

Reiseabbruchs infolge einer Erkrankung organisieren wir 

Ihre Rückreise und gewähren Ihnen ein Darlehen für die 

Mehrkosten der Rückreise. Bei stationären Aufenthalten 

von mehr als 5 Tagen IM KRANKENHAUS organisieren 

wir für Sie die Reise einer Ihnen nahestehenden Person 

ans Krankenbett und übernehmen die hiermit in Verbin-

dung stehenden Kosten. Sofern keine andere Versiche-

rung die Kosten einer stationären Behandlung während 

Ihrer Auslandsreise übernimmt, gewähren wir Ihnen hier-

für ein Darlehen bis zu 15.000,– EUR. Die vollständige 

Leistungsbeschreibung zur Notfall-Versicherung lesen 

Sie im Abschnitt „Notfall-Versicherung“ in den Versiche-

rungsbedingungen.

Reise-Krankenversicherung 

Die Reise-Krankenversicherung versichert die medizi-

nisch notwendige Heilbehandlung von Erkrankungen, 

die während des Auslandsaufenthaltes eintreten. Wir er-

statten die Kosten von Erkrankungen und Unfällen, die 

innerhalb der versicherten Zeit eingetreten sind. Dazu 

zählen z. B. Behandlungen beim Arzt, im Krankenhaus 

oder Arzneimittel. Die vollständige Leistungsbeschrei-

bung entnehmen Sie bitte dem § 5 der Versicherungsbe-

dingungen.

Reisegepäck-Versicherung 

Schließen Sie in Ihrem Versicherungsumfang eine Reise-

gepäck-Versicherung ab, ist Ihr Reisegepäck gegen Ab-

handenkommen, Zerstörung und Beschädigungen ver

sichert, solange es sich im Gewahrsam eines Beförde-

rungsunternehmens oder Beherbergungsbetriebes befin-

det. Sollte Ihr Gepäck während der Reise durch Dieb-

stahl, Verkehrsunfälle oder Elementarereignisse (z. B. 

Brand, Sturm, Überschwemmung) abhandenkommen 

bzw. zerstört oder beschädigt werden, ist es ebenfalls ver-

sichert. Im Schadenfall erhalten Sie eine Entschädigung 

bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. Im 

Abschnitt „Reisegepäck-Versicherung“ der Versicherungs-

bedingungen finden Sie die vollständige Leistungsbe-

schreibung der Reisegepäck-Versicherung.

Was ist nicht versichert?
Wenn der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person 
den Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführt, besteht in 
allen Sparten kein Versicherungsschutz.

Weitere Ausschlüsse:
Reise-Rücktrittskosten-versicherung und 
Urlaubsgarantie:  
Wenn der Versicherungsfall durch eine Erkrankung aus-
gelöst wurde, die zum Zeitpunkt des Versicherungsab-
schlusses bekannt und in den letzten 6 Monaten vor Ver-
sicherungsabschluss behandelt wurde.

Reisegepäck-Versicherung: 
Wenn Schäden durch Verlieren, Liegen- oder Hängenlassen 
von Gegenständen entstehen. Außerdem sind u. a. Bargeld, 
Schecks, Kreditkarten und Wertpapiere nicht versichert.

Reise-Krankenversicherung:  
Für die auf Vorsatz beruhenden Krankheiten und Unfälle 
sowie Behandlungen infolge von Selbstmordversuchen.

Produktinformationsblatt

Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten?
Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem ausgewählten Versicherungsschutz. In der Prämienübersicht für die einzelnen Versicherungsprodukte können Sie die genaue Prämie 
zum jeweiligen Versicherungsschutz ablesen. Der Versicherungsschutz beginnt frühestens ab Zahlung der Prämie. Die Fälligkeit und weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 3 
der Versicherungsbedingungen.

Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss?
Sie müssen bei Versicherungsabschluss alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß machen. Sofern Sie dagegen verstoßen, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz!

Welche Pflichten müssen Sie beachten, wenn der Versicherungsfall eintritt?
Halten Sie den Schaden möglichst gering! Vermeiden Sie alles, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte. Zeigen Sie die Schäden unverzüglich der HanseMerkur an. 
Weitere Pflichten entnehmen Sie bitte den „Obliegenheiten“ der Versicherungsbedingungen.

Welche Rechtsfolgen ergeben sich für Sie bei der Nichtbeachtung der Pflichten?
Ganz wichtig: Wird eine der Pflichten verletzt, so kann die HanseMerkur die Leistung entsprechend der Schwere des Verschuldens kürzen. Dies kann bis zum Verlust der kompletten 
Versicherungsleistung führen. Näheres dazu steht in den Versicherungsbedingungen („Obliegenheiten“ und „Obliegenheitsverletzungen“).

Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit Zahlung der Prämie, nicht jedoch vor dem vereinbarten Zeitpunkt und endet zum vereinbarten Ablauftermin.

Weitere Ausschlüsse entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Einschränkungen“ und den „Einschränkungen des Versicherungsschutzes“ in den jeweiligen Abschnitten der Versiche-
rungsbedingungen.


